
Anlage 
 
zur Fortsetzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 
 
Bauleistungsversicherung 
 
Der Auftraggeber/Bauherr beabsichtigt eine Bauleistungsversicherung abzuschließen. 
Versicherungsnehmer ist dann der Auftraggeber/Bauherr. Mitversichert sind alle an der 
Herstellung des Bauwerkes beteiligten Unternehmer, soweit ihre Leistungen nach den VOB 
als Bauleistung vergeben werden. Versichert sind alle unvorhergesehenen Beschädigungen 
oder Zerstörungen an den versicherten Leistungen und Sachen bis zur Abnahme oder 
Inbenutzungnahme. Versicherungsort ist die Baustelle. Auch der einfache Diebstahl von 
eingebauten Sachen und das Glasbruchrisiko gelten als mitversichert. 
Nicht versichert sind Schäden durch Brand, Blitzschlag und Explosion sowie durch Löschen 
und Niederreißen bei diesen Ereignissen. Leistungsmängel und Vermögensschäden sind nicht 
versichert. Ersetzt werden die nachgewiesenen Selbstkosten entsprechend den Bedingungen 
der ABN (Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneubauten 
durch Auftraggeber) einschließlich Aufräumkosten. Von jedem Schaden, für den der 
Auftragnehmer gem. VOB, Teil B, § 7, das Risiko zu tragen hatte, trägt er (500 EUR) selbst. 
Der anteilige Versicherungsbetrag in Höhe von (0,2%) wird von der anerkannten 
Schlussrechnungssumme einbehalten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Stadt Seelze 


